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Sachbearbeiter: 

Dr. Matzinger 

Das BMF übermittelt in der Beilage den Entwurf eines Bundesgesetzes, mit 

dem das Finanzausgleichgsgesetz 1989, BGBI. Nr. 687/1988, geändert wird, mit 

dem Bemerken, daß der Entwurf zur Stellungnahme im Begutachtungsverfahren bis 

längstens 20. Oktober 1989 - bei sonstiger Annahme der Bedenkenfreiheit - den 
t 

unmittelbar berührten Bundesministerien, den Bundesländern, dem österr. 

Städtebund und dem Österr. Gemeindebund zugeleitet wurde. 

Gleichzeitig wurden die genannten Stellen gebeten, je 25 Ausfertigungen 

ihrer Stellung$nahmen dem Präsidenten des Nationalrates zu übermitteln. 

25 Beilagen 

Für�.e Richtigkeit 
de Autferti9un9: 

\J.;Üvu\ 

6. Oktober 1989 
Für den Bundesminister: 

Dr. GraßI 

Telex 111688 - Telefax 51278 69 
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E N T WU R F  

Bundesgesetz vom • . • • • • • • • • • • • .  , mit dem das 

Finanzausgleichsgesetz 1989 geändert wird. 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Finanzausgleichsgesetz 1989, BG Bl. Nr. 687/1988, in der 

Fassung der Kundmachung vom 3 1. Mai 1989, BGB l.Nr. 251/1989, wird 

wie folgt geändert: 

1. § 8 Ab s. 3 lau t e t : 

"(3) Die Volkszahl bestimmt sich nach dem vom Österreichischen 

Statistischen Zentral amt auf Grund der letzten VOlkszähl ung 

festgestellten Er gebnis. Dieses Er gebnis wirkt mit dem Beginn 

des dem Stichtag der V olkszählung nächstfolgenden Kalender­

jahres. Der abgestufte Bevölkerungsschlüssel wird fOlgender­

m aßen gebildet: 

Die ermittelte Volkszahl der Gemeinden wird bei Gemeinden mit 

höchstens 

10 000 Einwohnern mit . .............. . .. 

bei G em ein den mit 1 0 0 0 1 bis 2 0 0 0 0 

Einwohnern mit . • . • • • • . . • . . • . • . • • • • . • • • •  

bei Gern ein den mit 2 0 0 01 bis 5 0 0 0 0 

Einwohnern und bei Städten mit eigenem 

Statut mit höchstens 50 000 Einwohnern 

mit . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  2 

und bei Gemeinden mit über 50 000 Ein-

1 /3 , 

2/3, 

wohnern und der Stadt Wien mit . . . • • • . • •  2 1/3 

vervielfacht. Für die Gemeinden, die auf Grund des Gebietsän­

derungsgesetzes, BGBl.Nr . 110/195 4, an das Bundesland Nieder­

österreich rückgegliedert worden sind, wird die ermittelte 

Volks zahl 

/' 
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a) bei Gemeinden mit höchstens 

10 0 0 0  Einwohnern für das Jahr 1990 

mit 

für 

und 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

das Jahr 1991 mit • • • • • • • • • • . • • •  

2 1/12, 

5/6 

für das Jahr 1992 mit • • • • • • • • • • • • • •  1 7/12, 

b) bei Gemeinden mit 

10 0 0 1  bis 20 0 0 0  Einwohnern für das 

Jahr 1990 mit 2 1 /6, 

für das Jahr 1991 mit . • • • • • • • • • • • • •  2 

und 

für das Jahr 1992 mit . . • . • • . • • • • • • •  1 5/6, 

c) bei Gemeinden mit 

20 0 0 1  bis 50 0 0 0  Einwohnern und bei 

Städten mit eigenem Statut mit höch­

ste ns 50 0 0 0  Einwohnern für das Jahr 

1990 mit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1/4, 

für das Jahr 1991 mit • • • • • • • • • • • • • •  2 1/6 

und 

für das Jahr 1992 mit . • • • • • • • • • • • • •  2 1/12 

vervielfacht. Die länderweise Zusammenzähl ung der so ermittel­

ten Gemeindezahlen ergibt die abgestuften Bevölkerungszahlen 

der Länder . "  

2 . § 1 4 Ab s. 1 Z 7 1 a u t e t : 

"7. Abgaben auf die entgeltliche Lieferung von Getränken - mit 

Ausnahme von Milch - sowie von Speiseeis, soweit die Lieferung 

nicht f·ur Zwecke des gewerblichen Wiederverkaufes erfolgt; " 

3 • § 1 5 Ab s. 3 Z 2 1 au t et : 

"2. die gemäß § 14 Ab s. 1 Z 7 bezeichnete n Abgaben auf die 

entgeltliche Lieferung von Getränken - mit Ausnahme von Milch 

- sowie von Speiseeis, soweit die Lieferung nicht für Zwecke 

des gewerblichen Wiederverkaufes erfolgt, begrenzt mit 10 v H  

des E ntgeltes;" 
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4 . § 2 1 Ab s. 1 lau t et : 

- 3 -

" ( 1  ) Der Bu nd gewährt Gemeinde n (Wi en als Gemeinde) eine 

Finanzzuweisung in der Höhe von 1, 4 vH der ungekürzten Er­

tragsanteile der Gemeinde n (Wien als Gemeinde). Dieser Betrag 

ist vorerst länderweise nach der Vol kszahl aufzuteilen: hier­

auf sind die so erhaltenen Quoten jener Länder, deren Bedarf 

gemäß Abs. 6 dabei nicht erreicht wird, auf den Bedarf zu 

Lasten der übrigen Länder - nach ihren Anteilen an der Volks­

zahl - anzuheben, wobei jedoch jedem Land jedenfalls der B e­

darf zu verbleiben hat. Die so errechneten Beträge sind bi s 

spätestens 15. Juli eines jeden Jahres an die Länder zu über­

weisen, die diese Mittel nach Maß gabe der folgende n Be­

stimmungen bis späteste ns 15. Aug ust eines jeden Jahres den 

Gemeinden als Finanzzuweisung zur Bewältigung der ihnen ob­

liegenden Aufgaben zu überweisen haben." 

5. § 21 Abs. 6 lautet : 

" ( 6) Der Bund hat für die Gemeinde n auf Grund der jeweil s 

letzten vorn Österreichischen Statistischen Zentralarnt nach den 

Ergebnis sen der vorn Bu ndesministerium für Finanze n veranlaß ten 

Erhebung über die Gemeindegebarung zur Veröffentlichung vorge­

sehenen Beiträge zur Österreichischen Statistik die H öhe der 

negativen Ab weichungen von der Bundesd urchschnittskopfquote 

(Abs. 5) gesondert nach Größ enklassen zu ermitteln und den 

Ländern bis spätestens 3 0 .  April eines jeden Jahres mitzu­

teilen. Die Finanzzuweisung darf je berechtigte Gemeinde nicht 

gr öß er sein als der Differenzbetrag zwischen ihrer Finanzkraft 

und 90 vH der mit der Volkszahl der Gemeinde vervielfältigten 

Bundesdurchschnittskopfquote der betreffenden Gr öß enklasse und 

darf auß erdem den Betrag von 30 0 0 0 0  S und 10 vH eines ver­

bleibenden Differenzbetrages nicht übersteigen. Die sich da­

raus ergebenden Summen der Gemeinden eines Landes bilden de n 
" 

Bedarf. 
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6. Dem § 22 wird folgender Abs . 2 eingefügt : 

"(2) Der Bund stellt jenen Gemeinden, die als gesetzliche 

Schulerhalter gemäß dem Pflichtschulerhaltung s- Grundsatzgesetz 

B GB l . Nr .  163/1955, den Sachaufwa nd als Voraussetzung für die 

auf Grund des Schulorganisationsgesetzes, B G Bl. Nr. 2 4 2 /196 2, 

in Verbindung mit der Verordnung des Bundesministers für 

Unterricht, Kunst und Sport vorn 9. August 1989, B G BI. Nr . 4 79/ 

1989, erfolgende Integration von informations- und kommunika­

tionstechnischer Grundbildung in das Gesamtkonzept einer zei t­

gemäß en Al lgemeinbildung zu tragen habe n, die Erstausstattung 

an Software unentgeltlich zur Verfügung. Diese Lei stung des 

Bunde s erfolgt für den Unterricht in de n 3. Klassen der Haupt­

schulen bis sp ätestens 1. September 1990 und für den 

Unterricht in den 4. Klassen der Hauptschule n  bis späte stens 

1. September 1991." 

7. Der bisherige Abs. 2 erhält die Bezeichnung "3". 

Artikel I I  

(1) Artikel I Z 1 bi s 3, 6 u nd 7 tritt am 1. Jänner 1990 i n  Kraft. 

(2) Artikel I Z 4 und 5 tritt am 1. Jänner 1989 in Kraft. Der 

Ausgleich zwischen de n bereits gemäß § 21 Finanzausgleichsge­

setz 1989, B G BI. Nr. 687/1988, für das Jahr 1989 überwie sene n 

Fi nanzzuwei sungsmitteln und denen, die den Gemeinde n nach den 

Bestimmungen dieses Bundesgesetzes gebühren, hat zusammen mit 

der Zwischenabrechnung der Ertragsanteile-V orschüsse der Ge­

meinden an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben (§ 11 Abs. 1) 

für das Jahr 1989 zu erfolgen. 

(3) Mit der Voll ziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesmini­

ster für Finanzen betraut. 
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V O R B L A T T 

A. P rob lem 

1. A l le Gemeinden des Landes Burge n land (mit Ausnahme von 

Rust) haben beim Verfassungsgerichtshof vermögensrecht liche 

Ansprüche nach dem Finanzausg leichsgesetz 1985 (§§ 8 und 21 

FA G 1985) gemäß Art. 137 B�V G gegenüber dem L and Burgenland 

und dem Bund eingeklagt und g leichzeitig die Verfassungs­

widrigkeit der maß geb lichen Bestimmungen des FA G 1985, be­

treffend den abgestuften Bevölkerungsschlüsse l, den Wie ner 

Randgemeindeschlüsse l und den Gemeindekopfquotenausgleich 

behauptet. 

Der Verfassungsgerichtshof hat die Anregungen der Kläge­

rinnen aufgegriffen und ein Gesetzesprüfung sverfahren gemäß 

Art. 1 4 0  B -V G  einge leitet. 

Da bei einer groß en Anzahl weiterer Gemeinden die gleichen 

Prozeß voraussetzungen wie bei den burgen lä ndischen Gemein­

den gegeben waren und der Bund und die Länder zur Wahrung 

ihrer finanzie l len Interessen ebenfa lls in der Fo lge K lage n 

beim V erfassungsgerichtshof einbringen hätten müssen, 

kamen die Finanzausgleichspartner anläß lich einer Be­

sprechung am 15. September 1989 überein, die maß geb lichen 

Bestimmungen im FAG 1989 ab 1.1.1989 (Gemeindekopfquote n­

ausg leich) bzw. ab 1.1.1990 (Wiener Randgemeindeschlüsse l) 

so zu nove l lieren, daß einerseits den vom Verfassungsge­

richtshof im Unterbrechungsbeschl uß darge legten Bedenken 

Rechnung getragen wird und andererseits die b urgenlä n­

dischen Gemeinden in die Lage versetzt werden, ihre Klagen 

vor dem Verfassungsgerichtshof zurückzuziehen und dadurch 

die verga nge ne FAG - Pe riode 1985-1988 unberührt zu lassen. 

Die Rückziehung der K lagen und die Einste llung der Ver­

fahren ist in der Zwischenzeit erfo lgt. 
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2. Bei der Getränkesteuer geraten die Gemeinden immer mehr 

u nter den Druck der groß en Handelsketten, die mit allen zu 

Gebote stehe nden Mitteln nachzuweisen versuchen, daß ein 

Groß teil der verkauften Getränke nicht in der Standortge­

meinde konsumiert wird und daher nur eine eingeschränkte 

Getränkesteuerpflicht gegeben ist. 

3. Den Gemeinden entstehen d urch die Einführung des Infor­

matikunterrichtes in den 3. und 4. Klassen der Hauptschulen 

im Schul j ahr 1990 /91 als Schulerhalter zusätzliche Kosten. 

B. Zielsetzung 

1. Im Sinne der Einigung der Finanzausgleichspartner vom 15. 

September 1989 soll der Randgemeindeschlüssel gem. § 8 

Ahs. 3 FAG 1989 in vier gleichen Schritten abgebaut 

werden. weiters soll der Gemeindekopfquotenausgleich so ge­

staltet werden, daß die volle Abdeckung des Finanzbedarfs 

gem. § 2 1  Abs. 6 FA G 1989 erfolgt. 

2. Sicherung bzw. Hebung des Aufko mmens der Gemeinden an Ge­

tränkesteuer d urch Beseitigung der Steuervermeidung s­

möglichkeit. 

3. Im Finanzausgleichsgesetz 1989 soll die gesetzliche Grund­

lage geschaffen werden, den Gemeinden die a nläß lich der 

Ei nführung des Informatikunterrichtes in den 3. und 4 .  

Klassen der Hauptschulen erforderliche Erstausstattung an 

Software durch den Bund unentgeltlich zur Verfügung stellen 

zu können. 

c. L ösung 

Neugestaltung des FAG 1989 durch Ä nderung bzw. Ergänzung der 

entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen. 
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D. F inanzielle A uswirkungen 

Die No vellierung ist für den Bund mit Kosten von 3 - 5 Mio . S  

für die Erstausstattung der Hauptschulen mit Software in den 

Jahren 1990 und 1991 verbunde n . 

E. EG - R echt 

EG -Recht wird nicht berührt. 
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E R L Ä U T E R U N  G E N  

I. A llgemeines 

Aus An laß von K lagen von 137 bgld. Gemeinde n auf vermöge ns­

recht liche Ansprüche gern. Art. 137 B -V G  aus dem Finanzaus­

g leichsgesetz 1985 gegen das. Land Burgenland und den Bund 

leitete der Verfassung sgerichtshof eine Prüfung der §§ 8 und 

21 FAG 1985 gern. Art. 140 B -V G  ein. 

Eine Entscheidung in diesem Verfahren im Sinne der K lägerinnen 

(par tie l le Aufhebung) hätte zu Ansprüchen der bgld. Gemeinde n 

auf Nachzahlungen aus dem (bereinigten) FAG 1985 geführt. Im 

zusammenhang mit den finanzie l len Verflechtungen der Finanz ­

ausgleichspartner war zu erwarten, daß es vor der Durchführung 

der münd lichen Verhandlung im Gesetzesprüfungsverfahren zu 

zahlreichen weiteren K lagsführungen kommt. Die Lasten wäre n 

letzt lich von den derzeit durch § 21 FAG begünstigten Gemein­

den und den Wiener Randgemeinden zu tragen gewesen. 

Bei vo l lständiger Aufhebung der geprüften Normen wäre die An­

spruchsgrund lage verlorengegangen und keiner lei U mverteilung 

durchzuführen gewesen. 

U m  eine derartige Pr ozeß flut zu vermeiden, wurde von de n 

Finanzausgleichspartnern versucht, eine aUß ergericht liche B e­

r einigung der Situation herbeizuführen. Man einigte sich in 

Verhandlungen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden darauf, die 

vorn V erfassungsgerichtshof in seinem Unterbrechungsbeschluß 

darge legten Bedenken in die Überlegungen hinsicht lich einer 

Neurege lung im FAG 1989 ab 1.1. 1989 (Gemeindekopfquotenaus­

gleich) bzw. ab 1. 1. 1990 ( Wiener Randgemeindeschlüsse l) mit­

einzubeziehen. Bei dem ebenfa l ls in Prüfung gezogenen abge­

stuften Bevölkerung sschlüsse l  (§ 8) wurde Übereinstimmung da­

hingehend erzie lt, daß im Hinb lick auf das im Gegenstand be-
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reits ergangene Erkenn tni s des Verfassungsgerichtshofes vom 

3 0. No vember 1981, A 7/80 - 17, Vf Slg. 9280, mit welchem der 

Verfassung sgerichtshof den abgestufen Bevölkerung s schlüssel 

als verfa s sung sko nform erkann t  hat, im Zuge der vorliegenden 

Novelle keine Änderung vorgenommen werden soll. 

Im Gegenzug zur Neuregelung im FAG 1989 verpflichteten sich 

die bgld. Gemeinden ihre Klagen unter Anspruchsverzicht 

zurückzuziehen , was mittlerweile geschehen ist. 

Das FA G 1985 soll - da es nicht mehr anzuwenden i s t  - unb e­

rührt bleiben. 

Bei den Abgaben vom Verbrauch von Spei seeis und von Getränken 

wurde die zunehmende Steuervermeidung d urch die großen 

Handel ske tten durch Glaubhaftmachung des Konsums außerhalb der 

Standor tgemeinden von diesen Gemeinden zunehmend beklagt. 

Im Rahmen einer im Bundesministerium für Finanzen am 21. Juli 

1989 stat tgefundenen Besprechung zwi schen Bunde s-, Lände r- und 

Gemeindever tretern wurde eine Sicherung der Gemeindeeinnahmen 

durch Umwandlung der Getränke steuer von der bi sherigen 

Verbrauchsteuer in eine umsatz steuerartige Verkehr steuer für 

zweckmäßig erachtet. 

Den Gemeinden entstehen durch die Einführung des 

Informa tikunterrichtes in den 3. und 4. Klassen der 

Hauptschul en finanzielle Aufwendungen als Schulerhalter. Der 

Bund hat sich bereit erklärt, den betroffenen Gemeinden die 

hiefür erforderliche Er staus stattung an Software in den Jahren 

1 9 9 0  und 199 1 unen tgeltlich zur Verfügung zu stellen. 

Die zuständigkeit zur Erlassung die ses Bunde sgesetze s ergibt 

sich aus § 3 Abs. 1, § 7 Abs. 5 bzw. § 12 F - V G  194 8. 
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I I. Z u  den einzelnen B estimmungen: 

Z u  A rt. I Z 1 (S 8 A bs. 3) : 

De r beabsichtigte Abbau des Randgemeindeschlüssels soll 

schrittweise erfolgen, um den betroffenen Gemeinden eine An­

passung zu ermöglichen . Durch die Einfügung der lit.a bis c 

in § 8 Abs. 3 wird erreicht, d aß die bisherige Begünstigung 

gegenüber dem abgestuften Bevölkerungsschlüssel, der nach der 

Volkszahl zur Anwendung k'äme , jäh rlich um jeweils 25 % abge-

baut wird. Mit Beginn der nächsten Finanzausgleichsperiode 

wird sodann der abgestufte Bevölkerungsschlüssel nach der 

Volkszahl auch für diese Gemeinden anzuwenden sein . 

Z u  A rt. I Z 2 und 3 (S 1 4  A bs. 1 Z 7 und S 15 A bs. 3 Z 2) : 

Di e Abgaben vorn V erbrauch von Speiseeis und von Getränken 

sind d zt. als Verbrauchsteuer konstruiert. Dies hat nach der 

Rechtsprechung der Höch stgerichte zur Folge, daß die Steuer­

pfl icht nur dann eintritt, wenn die entgeltliche Übergabe und 

die Konsumation (der Verbrauch) des Getränkes in ein und der­

selben Gemeinde erfolgt. 

Der Einzelhandel sieht in dieser Konstruktion immer stärker 

die Möglichkeit der Vermeidung einer Steuerbelastung und ver­

sucht mit immer neuen Varianten (N otieren von Autokenn­

zeichen, Vorlage von Mitgliederlisten, usw . )  glaubhaft zu 

machen, daß die Konsumation des Getränkes nicht in der Stand­

ortgemeinde erfolgt. Die Gemeinden geraten daher immer 

stärker unter den Druck der groß en Handelsketten, die sich 

durch die dargestellte Vorgangsweise eine günstigere Preisge­

staltung ermöglichen . Auß erdem erfährt das Getränkesteuerauf­

kommen eine Schmälerung. 
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Durch die Umwandlung der Getränke steuer in eine umsatz steuer­

artige Verkehr steuer soll jegliche Getränkeabgabe im Ein zel­

handel steuerlich erfaßt werden. Die Gemeinden werden dadurch 

in die Lage versetzt, das Getränke steueraufkommen sicher zu­

stellen; i n  vielen Fällen wird sogar eine Steigerung de s Auf­

kommen s  möglich sein . 

Auf Grund de s Bunde sverfa ssungsge setze s vorn 29. No vember 

1988, mit dem das Finanz - Verfa s sung sge setz 1948 geändert 

wird, B GB1. Nr . 686/1988, ist diese Ä nderung finanzver­

fa ssung srechtlich abgedeckt, da u.a. die Erhebung von zwei 

oder mehreren (auch gleichartigen) Abgaben von dem selben Be­

steuerung sgegen stand (Um satz steuer und um satz steuerartige Ge­

tränke steuer) seit der zitierten No velle nunmehr zul ä ssig 

i st. 

Zu A rt. I Z 4 (§ 21 A b s. 1 ): 

Die Finanzzuwei sung smittel für den Gemeindekopfquotenau s­

gleich werden in einern er sten Verteilung svorgang länderweise 

nach der Volkszahl verteilt. Bei jenen Ländern, bei denen der 

Bedarf (gern. Abs. 6 )  dadurch nicht voll abgedeckt werden 

kann, erfolgt eine Auf stockung auf den Bedarf durch Kürzung 

der Finan zzuwei sung smittel bei den übrigen Ländern, ent­

sprechend ihrer Anteile nach der Volkszahl. Jedem Land hat 

bei die sem Aufteilung svorgang zuminde st der Bedarf gern. 

Ah s. 6 zu verbleiben. 

Die Angabe de s Zeitpunktes, zu dem die Länder die Finanzzu ­

wei sungen den Gemeinden zu überwei sen haben, wurde aus dem 

bi sherigen Ab s. 6 übernommen und der entsprechenden Termin­

vorgabe für die Überwei sung de s Bundes an die Länder ange­

schlossen. 
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Z u  A rt. I I  Z 5 (S 2 1  A bs. 6 ): 

Die länderweise Kürzung der Finanzzuweisungen jeder einzelnen 

Gemeinde bei Differenzen zwischen den vorhandenen Mitteln und 

dem Bedarf wurde beseitigt. Statt dessen wird der Ver-

teilung svorgang nun in Abs. geregelt. 

Eine Definition des Bedarfs wurde - ohne inhaltliche Ä nde­

rung - neu angefügt. 

Z u  A rt. I Z 6 und 7 (§ 2 2  A bs. 2 und 3): 

Auf Grund des Schulorganisation sgesetzes, B G Bl. Nr. 24 2 / 1 9 6 2, 

in Verbindung mit der Ve rordnung des Bundesministers für 

Unterricht, Kunst und Sport vom 9. August 1 98 9, B G Bl. Nr. 479, 

mit der der L ehrplan der Hauptschule geändert wird, erfolgt 

die Integration von informations- und kommunikationstech­

nischer Grundbildung in das Gesamtkonzept einer zeitgemäßen 

Allgemeinbildung d urch Einführung des Informatikunterrichtes 

in den 3. (ab dem Schul jahr 1 990/9 1 )  und 4. ( ab dem Schul ­

jahr 1 99 1 /9 2 ) Klassen der Hauptschulen. 

Di e Gemeinden haben als gesetzliche Schul erhalter gem. dem 

Pflichtschulerhaltung s- Grundsatzgesetz, B G Bl. Nr. 1 63/ 195 5 ,  

d e n  i n  diesem Zusammenhang erforderlichen Sachaufwand als 

Pflichtaufgabe zu tragen. Der Bund hat sich bereit erklärt, 

d ie für den Informatikunterricht erforderliche Software für 

die allgemeinbildenden höheren Schulen und die allgemeinbi l­

denden Pflichtschulen gemeinsam aus Bundesmitteln anzu ­

schaffen und die für die Hauptschulen erforderliche Software 

den Gemeinden in Form eines Naturaltransfers unentgeltlich 

zur Verfügung zu stellen. Durch die Bestimmung des § 2 2  Abs. 

2 in der Fassung der vorliegenden No velle soll hiefür die ge­

setzliche Grundlage geschaffen werden. 

/ 
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Zu A rt. I I: 

Die Abschaffung des Randgemeindeschlüssels (§ 8 Abs. 3 ), die 

Änderungen im Bereich der Abgaben von Getränken und Speiseeis 

sowie die finanzielle Un terstützung des Bundes an die Gemein­

den bei der Anschaffung von Software für den Informatikunter­

richt sollen ab dem Jahr 199 0  zum Tragen kommen. Der Ge­

meindekopfquotenausgleich (§ 21 Abs. 1 und 6 )  wird hingegen 

rückwirkend mit Beginn der Finanzausgleichsperiode geändert. 

Für das Jahr 1989 wird daher im nachhinein anläß lich der 

Zwi schenabrechnung eine U mverteilung durchzuführen sein. 
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TEXTGEGENOBER STELLUNG 

Geltende Fassung: 

§ 8 Abs. 3: 

Die \blkszahl bestimmt sich nach dem van 
österreichischen Statistischen Zentral amt 
auf Grund der letzten \blkszähl ung festge­
stellten Ergebnis. Dieses Ergebnis wirkt 
mit dem Beginn des dem Stichtag der Vblks­
zählung nächstfolgenden Kalenderjahres. 
Der abgestufte Bevölkerungsschlüssel wird 
folgendermaßen gebildet: 

Die ermittelte \blkszahl der Gemeinden 
wird bei Gemeinden mit höchstens 

10 000 Einwohnern mit • • • • • • • • • • •  1 1/3, 
bei Gemeinden mit 10 001 bis 20 000 
Einwohnern mit • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 2/3 
bei Gemeinden mit 20 001 bis 50 000 
Einwohnern und bei Städten mit eigenem 
Statut mit höchstens 50 000 Einwohnern 
mit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . .  2 
und bei Gemeinden mit über 50 000 Ein­
wohnern und der Stadt Wien mit • •  2 1/3 

vervielfacht. Für die Gemeinden, die auf 
Grund des Gebietsänderungsgesetzes , BGBI. 
Nr. 110/1954, an das Bundesland Nieder­
österreich rückgegliedert worden sind, ist 

in jeden Fall der für die Stadt Wien gel­
tende vervielfältiger anzuwenden. Die 

länderweise Zusarnnenzählung der so er­
mittelten Gemeindezahlen ergibt die abge­
stuften Bevölkerungszahlen der Länder. 

Vorgeschlagene Fassung: 

§ 8 Abs. 3: 

Die \blkszahl bestimmt sich nach dem vom 
ÖSterreichischen Statistischen Zentralamt 
auf Grund der letzten \blkszähl ung festge­
stellten Ergebnis. Dieses Ergebnis wirkt 
mit dem Beginn des dem Stichtag der Vblks­
zählung nächstfolgenden Kalenderjahres. 
Der abgestufte Bevölkerungsschlüssel wird 
folgendermaßen gebildet: 

Die ermittelte \blkszahl der Gemeinden 
wird bei Gemeinden mit höchstens 

10 000 Einwohnern mit • • • • • • • • • • •  1 1/3, 
bei Gemeinden mit 10 001 bis 20 000 

Einwohnern mit • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 2/3, 
bei Gemeinden mit 20 001 bis 50 000 
Einwohnern und bei Städten mit eigenem 
Statut mit höchstens 50 000 Einwohnern 
mit ......•...•...•.............. 2 
und bei Gemeinden mit über 50 000 Ein­
wohnern und der Stadt Wien mit • •  2 1/3 

vervielfacht. Für die Gemeinden, die auf 
Grund des Gebietsänderungsgesetzes, 
BGBl. Nr. 110/1954, an das Bundesland 
Niederösterreich rückgegliedert worden 
sind, wird die ermittelte Volkszahl 

a) bei Gemeinden mit höchstens 

b) 

c) 

10 000 Einwohnern für das Jahr 1990 

mit ... . . . . . .................  . 

für das Jahr 1991 mit • • • • • • • • 

und 
für das Jahr 1992 mit · . . . . . . .  

bei Gemeinden mit 

2 1/1 2, 
5/6 

7/1 2, 

10 001 bis 20 000 Einwohnern für das 
Jahr 1990 mit . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1/6, 
für das Jahr 1991 mit · . . . . . . .  2 
und 
für das Jahr 1992 mit · . . . . . . .  5/6, 
bei Gemeinden mit 
20 001 bis 50 000 Einwohnern und bei 
städten mit eigenem statut mit höch­
stens 50 000 Einwohnern für das Jahr 
1 990 mit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 /4, 
für das Jahr 1991 mit • • • • • • • •  2 1/6 
und 

für das Jahr 1992 mit 2 1/1 2 
vervielfacht. Die länderweise Zusammen­
zählung der so ermittelten Gemeindezahlen 
erqibt die abgestuften Bevölkerungszahlen 
der Länder. 

/! 
\ 
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§ 1 4 Abs. 1 Z 7: 

7. Abgaben vom Verbrauch von Speiseeis und 
von Getränken mit Ausnahme von Milch; 

§ 15 Abs. 3 Z 2: 

2. die ganäß § 14 Abs. 1 Z 7 bezeichneten 
Abgaben vom Verbrauch von Speiseeis und 
von Getränken mit Ausnahne von Milch 
begrenzt mit 10 vH des Entgeltes; 

_ .. _ .. -

- 2 -

§ 1 4 Abs. 1 Z 7: 

7. Abgaben auf die entgeltliche Lieferung 
von Getränken - mit Ausnahme von Milch 
- sowie von Speiseeis, soweit die Liefe­
rung nicht für Zwecke des gewerblichen 
Wiederverkaufes erfolgt; 

§ 15 Abs. 3 Z 2:  

2. die gemäß § 14  Abs. 1 Z 7 bezeichneten 
Abgaben auf die entgeltliche Lieferung 
von Getränken - mit Ausnahme von Milch 
- sowie von Speiseeis, soweit die Liefe­
rung nicht für Zwecke des gewerblichen 
Wiederverkaufes erfolgt, begrenzt mit 10 
vH des Entgeltes; 
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§ 21 Abs. 1 :  

Der Bund gewährt Gemeinden (Wien als Ge­
meinde) einen Betrag in der Höhe von 1,4 
vH der ungekürzten Ertragsanteile der Ge­
meinden (Wien als Gemeinde). Dieser Betrag 
ist länderweise nach der Volkszahl aufzu­
teilen und von den Ländern nach Maßgabe 
der folgenden Bestimmungen den Gemeinden 
als Finanzzuweisung zur Bewältigung der 
ihnen obliegenden Aufgaben zu überweisen. 
Die Überweisung des Bundes an die Länder 
hat bis spätestens 15. Juli eines jeden 
Jahres zu erfolgen. 

§ 21 Abs. 6: 

Der Bund hat für die Gemeinden auf Grund 

der jeweils letzten vom Österreichischen 
statistischen Zentralamt nach den Ergeb­
nisssen der vom Bundesministerium für 
Finanzen veranlaß ten Erhebung über die Ge­
meindegebarung zur Veröffentlichung vorge­
sehenen Beiträge zur asterreichischen 
Statistik die Höhe der negativen Ab­
weichungen von der Bundesdurchschnitts­
kopfquote (Abs. 5) gesondert nach GrÖßen­
�lassen zu ermitteln und den Ländern bis 
. pätestens 30. April eines jeden Jahres 

mitzuteilen. Die Länder haben die Finanz­
zuweisung nach Maßgabe der zur Verfü::}ung 
stehenden Mittel den Gemeinden des Landes 
bis spätestens 15. August eines jeden 
Jahres zu überweisen. Die Finanzzuweisung 
darf je berechtigte Gemeinde nicht größer 
sein als der Differenzbetrag zwischen 
ihrer Finanzkraft um 90 vH der mit der 
Volkszahl der Gemeinde vervielfältigten 
Bundesdurchschnittskopfquote der betref­
fenden GrÖßenklasse und darf auß erdem den 
Betrag von 300 000 S und 10 vH eines ver­
bleibenden Differenzbetrages nicht über­
steigen. Differenzen zwischen den vorhan­
denen Mitteln und dem Bedarf sind von den 
Ländern in der Weise auszugleichen, daß 
bei einem Mehrbedarf die Finanzzuweisung 
jeder einzelnen Gemeinde im Verhältnis des 

Gesamtbedarfs zu den vorhandenen Mitteln 
'U kür zen ist. 

....:; -'" 

- 3 -

§ 21 Abs. 1 :  

Der Bund gewährt Gemeinden (Wien als Ge­

meinde) eine Finanzzuweisung in der Höhe 

von 1, 4 vH der ungekürzten Ertragsanteile 
der Gemeinden (Wien als Gemeinde). Dieser 
Betrag ist vorerst länderweise nach der 
Volkszahl aufzuteilen: hierauf sind die so 
erhal tenen <;).lot en jener Länder, deren Be­
darf gem. Abs. 6 dabei nicht erreicht 
wird, auf den Bedarf zu Lasten der übrigen 
Länder - nach ihren Anteilen an der Volks­
zahl - anzuheben, wobei jedoch jedem Land 
jedenfalls der Bedarf zu verbleiben hat. 
Die so errechneten Beträge sind bis 
spätestens 15. Juli eines jeden Jahres an 
die Länder zu überweisen, die diese Mittel 
nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen bis 
spätestens 15. August eines jeden Jahres 
den Gemeinden als Finanzzuweisung zur 
Bewältigung der ihnen obliegenden Aufgaben 
zu überweisen haben. 

§ 21 Abs. 6: 

Der Bund hat für die Gemeinden auf Grund 
der jeweils letzten vom österreichischen 
Statistischen Zentralamt nach den Ergeb­
nissen der vom Bundesministerium für 
Finanzen veranlaß ten Erhebung über die Ge­
meindegebarung zur Veröffentlichung vorge­

sehenen Beiträge zur Österreichischen 
Statistik die Höhe der negativen � 

weichungen von der Bundesdurchschnittskopf­
quote (Abs. 5 )  gesondert nach GrÖßenklassen 
zu ermitteln und den Ländern bis spätestens 
30. April eines jeden Jahres mitzuteilen • 

Die Finanzzuweisung darf je berechtigte Ge­
meinde nicht grÖßer sein als der Differenz­
betrag zwischen ihrer Finanzkraft und 9 0  vH 
der mit der Volks zahl der Gemeinde verviel­
fältigten Bundesdurchschnittskopfquote der 
betreffenden GrÖßenklasse und darf außerdem 
den Betrag von 300 000 S und 10 vH eines 
verbleibenden Differenzbetrages nicht über­
steigen. Die sich daraus ergebenden Summen 
der Gemeinden eines Landes bilden den Be­
darf. 
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§ 22 Abs. 2: 

(2) Dem Bund ist es vorbehalten, die 
widmungsgenäße Verwendung seiner Zweckzu ­
schüsse zu überprüfen und diese bei wid­
mungswidriger Verwendung zurä:kzufordem. 

- 4 -

§ 22 Abs. 2: 

(2) Der Bund stellt jenen Gemeinden, die 
als gesetzliche Schulerhalter gene dem 
Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetz, 
B GBl.Nr. 163/1955, den Sachaufwand als Vor­
aussetzung für die auf Grund des Schulor­
ganisationsgesetzes, BGBl. Nr. 242/1962, in 
Verbindung mit der verordnung des Bundes­
ministers für Unterricht, Kunst und Sport 
van 9. August 1989, BGBl.Nr. 479/1989, er­
folgende Integration von infonnations- und 
kammunikationstechnischer Grundbildung in 
das Gesantkonzept einer zeitgenäßen Allge­

meinbildung, zu tragen haben, die Erstaus­
stattung an Software unentgeltlich zur Ver­
fÜjung. Diese Leistung des Bundes erfolgt 
für den Unterricht in den 3. Klassen der 
Hauptschulen bis spätestens 1. September 
1990 und für den Unterricht in den 4. 

Klassen der Hauptschulen bis spätestens 1. 

September 1991. 

(3) Dem Bund ist es vorbehalten, die wid­
mungsgemäße Verwendung seiner Zweckzu ­
schüsse zu überprüfen und diese bei wid­
mungswidriger Verwendung zurä:kzufordem. 

./ 
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